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:10. Verordnung: Maximaltarif für das Rauchfangkehrergewerbe in Wien (Kehrwif 1%1). 

10. 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 
20. Juli 1961, betreffend den Maximaltarif 
für das Rauchfangkehrergewerbe in Wien 

(Kehrtarif 1961 ). 
Auf Grund der §§ 51 und 54 der Gewerbe

ordnung wird verordnet: 

s 1 
(1) Für Kehrarbeiten dürfen bei Einredtnung 

der Umsatzsteuer und der Stempelgebühr bödi
stens folgende Preise verlangt werden: 

Arbe:ii:s.leistung Preif; 
in. $.::hilling 

I. Enge Raudi- und Abgasfllnge 

1 Einmalige Reinigung für jedes 
Stüdt einschließlich der Entnahme 
der Ablagerungen ..... „ „ „ . . . . 2' 65 

IL Bastardrauchfänge 

2 Einmalige. Reinigung für jedes 
Stüdt einsdtließlich der Entnahme 
der Ablagerungen „. „ „ „ . „ . „ 4'80 

ID. Schliefbare Rauchfänge 

3 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einsdiließlich der Entnahme 
der Ablagerungen . . . . • . . . . . . . . . 7'20 

· 4 Einmaliges Entfernen der Ablage
rungen von der Rau<hfangsohle 
(ohne Durd>Steigen des Rauch
fanges) „. „ .„ „ .... „ „ .. „ „ 1'50 

IV. Schliefbare Rauchfänge für 
größere Feuerungen 

Einmalige Reinigung für 
jeden Meter: 

5 Eines Rauchfanges mit Steigeisen.. 2'20 
6 Eines Rauchfanges ohne Steigeisen 3'50 
7 Eines Rauchfanges mit einer lichten 

Weite über 150 cm .. „. „ .. „ . „ 5'25 
Größere Feuerungen sind Herde 

mit mehr als 3 Bratrohren oder mit 
mehr als 2 Bratrohren und einem 
Wasserschilf, ferner Kessel und son· 
stige Feuerungen mit einem An„ 
schlußwert von über 35.000 kcal/h. 
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-V. Kochherde 
Einmalige Reinigung: 

Eines Herdes ohne oder mit 1 Brat-
rohr „. „ „ „. „ „. „. „ ...... 1'50 
Eines Herdes mit 2 Bratrohren oder 
mit 1 Bratrohr und l Wasserschiff 2'40 
Eines Herdes mit 3 Bratrohren oder 
mit 2 Bratrohren und 1 Wasserschiff 3'10 
Eines größeren Herdes für jede 
Stunde Arbeitsleistung •..••••••. 23'00 

VI. Rauchkanäle, Poterien, Rauch
züge, Rauch- und Abgasrohre 
Ei nm a 1 i ge Reinigung: 

Eines gemauerten sdtliefbaren 
Rauchkanales bis zu 1 m• Quer
schnitt für jeden Meter „ ..•• „ 4· 40 
Mit einem Querschnitt über 1 m• 5'10 
Eines gemauerten engen Rauchka
nales, einer Poterie, eines R.auch-
fangaufsatzes und sonstiger Rauch
und Abgasrohre einschließlich der 
Einmündungsstellen für jeden 
Meter .. „„. „ .• „„ „ „. „„. 2'40 
Einer Rauch- oder Abgaseinmün
dungsstelle, wenn nidtt gleichzeitig 
eine Reinigung des Rauch- oder 
Abgasrohres erfolgt, für jedes Stüdt 2' 40 
Von Rauchzügen (Flammrohren) 
eines Dampfkessels oder einer Hei-
zung für den m• Heizfläche ..• , . , 4' 40 

VII. Wasch- und Kochkessel 
Einmalige Reinigung: 

16 Eines gewöhnlichen Waschkessels . . 1'50 
17 Eines Kochkessels in Gewerbebetrie

ben (gewerblichen Küchen, Selchen 
usw.) ••. „ „ „. „ .. „. „ .. „ .. 4'40 

18 Eines Kochkessels mit einem Durch-
messer von mehr a1s 2 m für den m:t 
Kehriiäche „. „ ... „. „ „ „. „. 3'05 

VIII. V erscbiedenes 
19 Einmalige Reinigung eines eisernen 

Zimmerofens ohne Rauchrohr . . . 7'30 
20 Einmalige Reinigung einer Selch

kammer für den m' Kehrfläche . . . 1 '50 
21 Einmaliges Belehmen. eines s<hlief

baren Rauchfanges oder einer Selch-
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